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Geltungsbereich

Die nachstehenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) gelten flr alle Rechtsgeschafte
und die in den Leistungsbeschreibungen angegebenen Internetdienstleistungen des Bereichs
IONOS Cloud bzw. der Produkte Compute Engine / Infrastructure as a Service (laaS), S3 Object
Storage, Managed Kubernetes der IONOS SE , Elgendorfer Str. 57 in 56410 Montabaur, mit
den Vertragspartnern, nachstehend ,Kunde” genannt, die NetPlans als Reseller eingeht. Die
NetPlans als Reseller stellt dem Kunden im Wesentlichen eine flexible virtualisierte
Infrastruktur (Infrastructure as a Service - laaS) auf nicht fir diesen ausschlieRRlich nutzbaren
Servern, Storage-Devices, Netzwerken Uber das Internet zur Verfugung. Die IT-Leistungen
werden in Echtzeit bereitgestellt, verwaltet und nach Nutzung abgerechnet.

Diese AGB sind wesentlicher Bestandteil jedes abgeschlossenen Vertrages. Sie gelten auch fur
die zukunftigen Geschaftsbeziehungen mit dem Kunden, ohne dass ihre erneute
ausdruckliche Einbeziehung erforderlich ist. Neben diesen AGB gelten erganzend die
nachfolgenden Regelungen:

e Terms of Service/ Nutzungsbedingungen der IONOS SE (im Folgenden , TOS"), Anlage 1

o die Microsoft-Lizenzbedingungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung (abrufbar unter
folgendem Link https://www.netplans.de/mca)

e Besondere Bedingungen der IONOS SE fur bestimmte Leistungen, vgl. unter Allgemeine
Geschaftsbedingungen (AGB) der IONOS Cloud - IONOS AGB

e Service Level Agreement der IONOS SE, abrufbar unter https://www.ionos.de/terms-
gtc/terms-enterprise-cloud/enterprise-agreement/

e Besondere Bedingungen der IONOS SE zum Wechsel des Datenverarbeitungsdienstes,

abrufbar unter Data Act - IONOS AGB

Abweichende Geschéftsbedingungen des Kunden sowie Anderungen und Ergdnzungen
haben nur Gultigkeit, soweit sie von der NetPlans schriftlich anerkannt sind. Dies gilt auch,
wenn den Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Kunden nicht ausdrucklich widersprochen
worden ist.

NetPlans behalt sich vor, diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen jederzeit, mit Wirkung
auch innerhalb des bestehenden Vertragsverhéltnisses zu &ndern. Anderungen oder
Erganzungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen werden durch Benachrichtigung per
E-Mail bekannt gegeben. Die Anderungen oder Erganzungen der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb von vier
Wochen nach Bekanntgabe widerspricht. Der Kunde wird auf diese Folge bei Bekanntgabe
besonders hingewiesen. Sonstige Kiindigungsrechte der Parteien bleiben unberuhrt.

NetPlans kann ihre Rechte und/oder Pflichten aus dem Vertragsverhaltnis auf einen oder
mehrere Dritte Ubertragen (Vertrags- und/oder Schuldibernahme, Abtretung). Dem Kunden
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steht fur den Fall der Vertrags- und/oder Schuldibernahme und der Beeintrachtigung seiner
Interessen das Recht zu, den Vertrag aulRerordentlich zu kiindigen

Leistungsbeschreibung

Die IONOS SE ermoglicht dem Kunden sein eigenes virtuelles Rechenzentrum (IONOS Cloud
Virtual Data Center - ,,IONOS Cloud VDC") mit Hilfe einer grafischen Benutzeroberflache (,Data
Center Designer”) bzw. der zur Verfligung gestellten Application Programming Interface (,API")
bedarfsgerecht zu gestalten. Der Data Center Designer ist Uber die Homepage der IONOS SE
frei zuganglich. Die beauftragten Leistungsbestandteile (CPU-Leistung, Cores, RAM, Server,
Storage, Netzwerkspeed, Netzwerkports, Internetanbindung [ITInfrastruktur]) kénnen vom
Kunden flexibel eingesehen und konfiguriert werden. Gleiches gilt fur die zur Verflgung
gestellte API. Weitere Einzelheiten hierzu regeln die Terms of Service/ Nutzungsbedingungen
(einsehbar unter www.ionos.de).

Die Registrierung des Kunden ist Voraussetzung fur die Nutzung der IONOS Cloud VDC. Die
Registrierung (Erstanmeldung) erfolgt unentgeltlich und richtet sich ausschlieBlich an
Unternehmer im Sinne von § 14 BGB. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. NetPlans
ist berechtigt, zum Zweck der Registrierung die von Kunden im Rahmen der Anmeldung
angegebenen Daten an die IONOS SE weiterzugeben. Der Kunde erklart sich mit dieser
Weitergabe einverstanden. NetPlans kann zur Uberprifung der Unternehmereigenschaft
geeignete Legitimationsnachweise verlangen, die der Kunde auf Aufforderung hin
unverzlglich vorzulegen hat. Mit der Registrierung legt der Kunde ein Passwort flir den
Zugang zum Kundenbereich (,IONOS Cloud”) fest. Dieses Passwort muss mindestens acht
Zeichen lang sein und eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben enthalten. Der Kunde ist
verpflichtet, das Passwort sicher zu verwahren und vor dem Zugriff Dritter zu schutzen. Er hat
es unverzuglich zu andern oder andern zu lassen, sobald Anhaltspunkte fur eine unbefugte
Nutzung vorliegen.

Der Kunde hat NetPlans unverztiglich alle fur die Geschaftsbeziehung wesentlichen Tatsachen
anzuzeigen, insbesondere Anderungen des Namens, der Anschrift, des Gegenkontos, der
Verfigungs- oder Verpflichtungsfahigkeit des Kunden oder der fur ihn
vertretungsberechtigten Personen sowie bekannt gegebenen Vertretungs- oder
Verflgungsbefugnisse. Unterlasst der Kunde die Mitteilung der Anderung seiner
Vertragsdaten schuldhaft, hat er die Kosten fur die Ermittlung der zur AusfUhrung des
Vertragsverhaltnisses notwendigen Daten zu tragen.

Vertragsschluss

Der Kunde ist verpflichtet, die zur Nutzung der Microsoft Onlinedienste erforderliche Client-
Software auf seinen Endgeraten eigenstandig zu installieren sowie samtliche technischen und
organisatorischen Voraussetzungen fur die Nutzung der Dienste auf eigene Kosten zu
schaffen. Dies gilt nicht, sofern NetPlans mit der Erbringung entsprechender Leistungen
ausdrucklich und gesondert beauftragt wurde.
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Der Kunde ist fir die ordnungsgeméRe Ubertragung und Speicherung seiner Daten in den
Onlinediensten eigenverantwortlich. NetPlans stellt dem Kunden hierfur die erforderlichen
Benutzerkonten sowie initiale Zugangsdaten (z. B. Passworter) bereit.

Der Kunde verpflichtet sich, samtliche Zugangsdaten streng vertraulich zu behandeln und
Dritten nicht zuganglich zu machen. NetPlans weist ausdrucklich darauf hin, dass seine
Mitarbeitenden nicht berechtigt sind, Passworter oder vergleichbare Authentifizierungsdaten
beim Kunden abzufragen.

Der Kunde haftet fur alle Schaden, die aus einer unsachgemaflen oder fahrlassigen
Handhabung seiner Zugangsdaten entstehen, insbesondere wenn Dritte dadurch
unberechtigt Zugang zu den Onlinediensten erhalten. Sobald der Kunde Kenntnis von einer
missbrauchlichen Nutzung seiner Zugangsdaten oder der durch NetPlans oder Microsoft
bereitgestellten Dienste erlangt, ist er verpflichtet, NetPlans unverzlglich schriftlich zu
informieren.

Der Kunde verpflichtet sich, die Onlinedienste ausschlie3lich im Einklang mit geltendem Recht
zu nutzen und insbesondere keine rechtswidrigen Inhalte zu Ubermitteln, zu speichern oder
bereitzustellen.

Der Kunde stellt NetPlans von samtlichen Ansprichen Dritter frei, die aus der rechtswidrigen
oder vertragswidrigen Nutzung der Dienste durch den Kunden oder durch von ihm
autorisierte Nutzer resultieren. Dies gilt insbesondere fur Anspriche wegen der Verletzung
von Urheber-, Marken-, Datenschutz- oder sonstigen Rechten Dritter.

Der Kunde ist verpflichtet, etwaige Funktionsstorungen oder sicherheitsrelevante
UnregelmaRigkeiten unverziglich nach ihrer Feststellung an NetPlans zu melden. Soweit die
Untersuchung dieser Stérungen Anderungen im Verfahren erforderlich macht, werden diese
Anderungen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Kunden und dessen schriftlicher
Zustimmung umgesetzt.

Leistungspflichten von NetPlans

NetPlans als Reseller ermdglicht dem Kunden die Leistungen der IONOS SE nach 1.1 zu
beanspruchen. Die Leistungen werden in Echtzeit bereitgestellt, verwaltet und nach Nutzung
abgerechnet. Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die bei Vertragsschluss
geltenden Leistungsdaten (Performance), welche auf der Homepage der IONOS SE
(www.ionos.de) einsehbar sind.

Die von NetPlans zugesagte Verflugbarkeit der Leistungen ergibt sich aus dem jeweils gtiltigen
Service Level Agreement (SLA) der IONOS Public Cloud.

NetPlans ist unbeschadet des Kiindigungsrechtes nach Ziffer 7 berechtigt, die Durchfiihrung
vertraglicher Leistungspflichten bzw. mehrerer, zeitlich und sachlich miteinander
verbundener Vertrage teilweise oder ganz mit einer Vorankundigungsfrist von 14 Tagen
einzustellen, wenn der Kunde mit der Zahlung der geschuldeten Entgelte oder eines nicht
unerheblichen Teiles hiervon (mindestens 75,00 €) trotz Abmahnung mehr als 60 Tage in
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Verzug gerat oder wenn konkrete Anhaltspunkte einer bevorstehenden Zahlungsunfahigkeit
des Kunden vorliegen. In diesem Fall kann die NetPlans die Zahlung bzw. Teilzahlung Zug-um-
Zug gegen Leistung verlangen, auch wenn vertraglich eine Vorleistungspflicht vereinbart,
wurde bzw. vorgesehen ist. Weitergehende Schadensersatzanspriche bleiben hiervon
unberuhrt.

NetPlans ist wahrend der Testphase von Produkten der IONOS berechtigt, den
Nutzungsumfang regelmaliig zu Uberwachen. Bei einer im Vergleich zum durchschnittlichen
Nutzungsverhalten anderer Testkunden erheblich Uberdurchschnittlichen Inanspruchnahme
von Systemressourcen wird NetPlans den Kunden kontaktieren, um gemeinsam
angemessene individuelle Nutzungsmodalitaten zu vereinbaren. Kommt innerhalb
angemessener  Frist keine Einigung zustande, ist NetPlans berechtigt, die
Nutzungsmoglichkeiten flr die betroffenen Produkte angemessen einzuschranken oder die
Testphase fur den Kunden mit sofortiger Wirkung zu beenden. Eine Fortfihrung der
Testphase Uber die Ubliche Nutzungsgrenze hinaus besteht nicht als Anspruch.

Mitwirkungspflichten des Kunden

Erganzend zu den geltenden Terms of Service (,TOS") der IONOS SE (abrufbar unter: General
Terms and Conditions - IONOS T&C) gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Der Kunde
bestatigt, die TOS zur Kenntnis genommen zu haben. Im Falle widerspruchlicher Regelungen
gelten vorrangig die Bestimmungen dieses Vertrags mit NetPlans.

Der Kunde sichert zu, dass alle an NetPlans Ubermittelten Informationen vollstandig und
richtig sind. Er verpflichtet sich, auf Anfrage von NetPlans innerhalb von 14 Tagen ab Zugang
der Anfrage die Aktualitat seiner Daten zu bestitigen oder erforderliche Anderungen
mitzuteilen.

Der Kunde wird NetPlans bei der Leistungserbringung in angemessenem Umfang
unterstitzen, insbesondere durch fristgerechte Mitwirkung, Bereitstellung von
Informationen, Ansprechpartnern und technischen Voraussetzungen.

Der Kunde ist verpflichtet, Nachrichten der IONOS SE, die in seine E-Mail-Postfacher oder im
Kundenbereich (IONOS Cloud) eingehen, regelmaRig, mindestens jedoch alle 14 Kalendertage
abzurufen.

Der Kunde verpflichtet sich, ihm von NetPlans zur Verfigung gestellte Zugangsdaten,
insbesondere Passworter, streng vertraulich zu behandeln. Sobald er den Verdacht hat, dass
unbefugte Dritte Kenntnis von Zugangsdaten erlangt haben, ist er verpflichtet, dies NetPlans
unverzuglich mitzuteilen und das Passwort unverziglich zu andern oder durch NetPlans
andern zu lassen. Fur Schaden und Kosten, die infolge eines schuldhaften Verstol3es gegen
diese Pflichten entstehen - insbesondere durch unberechtigte Nutzung der Leistungen durch
Dritte - haftet der Kunde gegentber NetPlans in vollem Umfang.

Der Kunde verpflichtet sich, im Rahmen der durch NetPlans bereitgestellten Leistungen keine
Inhalte zu verbreiten oder Malinahmen zu ergreifen, die gegen gesetzliche Vorschriften,
behordliche Anordnungen, Rechte Dritter (z.B. Marken-, Urheber-, Datenschutz- oder
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Personlichkeitsrechte) oder die guten Sitten verstoBen. Untersagt ist insbesondere die
Verbreitung von pornografischen oder extremistischen Inhalten sowie jegliche Inhalte, die
sexuelle Dienstleistungen oder vergleichbare Angebote mit kommerzieller Absicht
beinhalten.

Der Kunde hat sicherzustellen, dass auch bei der Einbindung seiner Dienste in Suchmaschinen
oder durch Verlinkungen auf Drittseiten keine rechtswidrigen Inhalte 6ffentlich zuganglich
gemacht werden. Dies gilt auch fur Inhalte, die Uber von ihm genutzte Plattformen oder
Dienste Dritter angeboten oder verlinkt werden.

Wird ein Server wiederholt Ziel von DoS-Attacken und ist eine Wiederholung zu erwarten,
kann NetPlans das Vertragsverhaltnis nach einer Mahnung fristlos kindigen, wenn es fur
NetPlans keine zumutbare Moglichkeit gibt, die zu erwartenden klnftigen DoS-Attacken oder
deren Auswirkung auf andere Systeme zu unterbinden.

Der Kunde ist verpflichtet, seine Systeme, Programme, Anwendungen, Skripte, Apps, Dateien,
Links und sonstige Bestandteile nach den aktuellen Best Practices oder Branchenstandards
der Informationssicherheit so einzurichten, dass die Sicherheit, Vertraulichkeit, Verfugbarkeit,
Integritat und Belastbarkeit der Systeme, Netze, Programme, Anwendungen, Skripte, Apps,
Dateien und Daten von NetPlans, anderen NetPlans Kunden sowie von Dritten nicht
beeintrachtigt oder gefahrdet werden.

Verstol3 gegen Ziff. 5.8 oder 5.9 berechtigt NetPlans, Ihre Dienste zu sperren. Ein Vertrag in
der Testphase darf fristlos gekindigt werden.

Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise fur die in Anspruch genommenen Leistungen richten sich - soweit nicht
ausdrucklich anders vereinbart - nach den bei Vertragsschluss geltenden Listenpreisen der
IONOS SE.

NetPlans ist daher berechtigt, die Preise entsprechend und unter Berucksichtigung der
berechtigten Interessen des Kunden anzupassen, insbesondere soweit sich nach
Vertragsschluss  die  Berechnungspreise  bzw. Berechnungsgrundlage fur die
zugrundeliegenden, vereinbarten Preise fur die Bereitstellung der Leistung andert oder der
Leistungsumfang geandert wird. NetPlans ist zu einer angemessenen Anhebung der
vereinbarten Vergltung nur nach Ankindigung in Schriftform berechtigt, sofern der Kunde
der Anhebung nicht innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der Ankundigung schriftlich
widerspricht. Eine solche Anhebung kann erstmalig frUhestens nach 12 Monaten ab
Vertragsschluss und im Anschluss nicht haufiger als alle 12 Monate seit der letzten Anhebung
erfolgen und tritt frihestens drei (3) Monate nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem NetPlans
die Anderung mitgeteilt hat.
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Vertragslaufzeit und Kindigung

Eine Mindestvertragslaufzeit besteht grundsatzlich nicht. Ein auf unbestimmte Zeit laufendes
Vertragsverhaltnis kann von NetPlans und dem Kunden ohne Angabe von Grinden jederzeit
geklUndigt werden.

Ist der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder wurde mit dem Kunden eine
Mindestvertragslaufzeit vereinbart, so verlangert sich der Vertrag jeweils um die vereinbarte
Zeit oder Mindestlaufzeit, hochstens aber um 24 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von
vier Wochen zum jeweiligen Ablauf der bestimmten Zeit oder Ablauf der
Mindestvertragslaufzeit gektndigt wird.

Sofern Gegenstand des Vertrages die Inanspruchnahme eines Datenverarbeitungsdienstes
im Sinne des Art. 2 Nr. 8 der Verordnung (EU) 2023/2854 (im Folgenden ,Data Act”) durch den
Kunden ist, kann der Kunde den Vertrag fruhzeitig mit einer Frist von einem Monat zum
Monatsende kindigen. Mal3geblich fur die Rechtzeitigkeit der Kindigung ist der Zugang bei
NetPlans.

Unberuhrt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund (8
314 BGB). Ein wichtiger Grund liegt neben den in den AGB und den erganzenden Regelungen
angeordneten Fallen (Punkte 1.5, 5.3 der AGB, Punkte 2.7 und 3.7 der TOS) fur die IONOS SE
insbesondere dann vor, wenn der Kunde

a. mit der Zahlung der geschuldeten Entgelte oder eines nicht unerheblichen Teiles hiervon
(mindestens 75,00 €), trotz Mahnung mehr als 30 Tage in Verzug gerat,

b. schuldhaft gegen wesentliche Bestimmungen (z.B. 6.3, 7.2, 9.6, 10.1 der AGB; 3.6 der TOS)
verstoft,

c. trotzAbmahnunginnerhalb angemessener Frist seine Leistungsinanspruchnahme nicht so
umgestaltet, dass sie den in 3.3; 3.4; 3.5; 4.1 der TOS bzw. 9.6 der AGB geregelten
Anforderungen genugt oder

d. wenn Uber das Vermoégen des Kunden ein Antrag auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt, ein solcher mangels Masse abgelehnt wurde, Vollstreckungen gegen erfolglos
geblieben sind, oder Vollstreckungsmalinahmen ausgebracht und nicht innerhalb eines
Monats aufgehoben (z.B. Aufhebung des Arrestes) wurden.

Die Kundigung des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Die Anwendung von 8
545 BGB ist ausdrucklich ausgeschlossen. Eine Kiindigung des Kunden gem. § 543 Abs.2 Satz
1 Nr.1 BGB wegen Nichtgewahrung des vertragsgemallen Gebrauchs ist nur zuldssig, wenn
NetPlans zuvor eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt wurde und die
Beseitigung fehlgeschlagen ist. Ein Fehlschlagen liegt insbesondere vor, wenn die
Mangelbeseitigung unmoglich ist, von NetPlans verweigert oder unzumutbar verzogert wird
oder dem Kunden die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses aus objektiven Grinden nicht
mehr zumutbar ist.

Bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung durch den Kunden aus einem von ihm zu
vertretenden Grund ist der Kunde verpflichtet, die vereinbarte Vergltung bis zum
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nachstmoglichen ordentlichen Kindigungstermin bzw. bis zum Ablauf der vereinbarten
Vertragslaufzeit in voller Héhe zu zahlen, auch wenn die Leistungserbringung durch NetPlans
infolge der Vertragsbeendigung nicht mehr erfolgt. Dem Kunden bleibt der Nachweis
vorbehalten, dass NetPlans infolge der vorzeitige Vertragsbeendigung kein oder nur ein
geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung weiterer Schaden durch NetPlans
bleibt hiervon unberuhrt.

Reicht der Regelungsgehalt einzelner Bestimmungen Uber die Vertragslaufzeit hinaus (bspw.
Haftungsfreistellungen, -beschrankungen, Urheberrechte, Datenschutz) dann bleiben diese
Regelungen auch Uber die Vertragslaufzeit wirksam. Mit der Vertragsbeendigung - gleich aus
welchem Rechtsgrund - entfallen die im Rahmen der Leistungserbringung der NetPlans bzw.
Dritten gewahrten Nutzungsrechte oder Lizenzen.

Der Vertrag endet,

a. im Falle des vom Kunden gewahlten Wechsels des Datenverarbeitungsdienstes sobald der
Kunde den erfolgreichen Abschluss des Wechsels schriftlich bestatigt hat und NetPlans
dem Kunden die Beendigung des Vertragsverhadltnisses schriftlich erklart. Sollte der Kunde
auf eine entsprechende Anfrage des Anbieters binnen 30 Werktagen nicht reagieren, gilt
der Wechsel als nicht erfolgreich abgeschlossen und der Vertrag bleibt zu den
bestehenden Bedingungen fortbestehen.

b. im Falle der vom Kunden gewahlten Loschung der Daten mit Ende der Kindigungsfrist.
NetPlans bestatigt dem Kunden die Beendigung des Vertrages schriftlich.

Entschadigung bei Kiindigung wahrend der
Vertragslaufzeit

Kundigt der Kunde gem. Ziff. 7.3, um
a. zu einem anderen Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten zu wechseln,

b. auf eine eigene Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastruktur (IKT-
Infrastruktur) zu wechseln oder

c. die Loschung seiner exportierbaren Daten und digitalen Vermdgenswerte zu verlangen,
ist er verpflichtet, dem Anbieter eine angemessene Entschadigung zu zahlen.

Die Hohe der Entschadigung wird im Einzelfall unter mal3geblicher BerUcksichtigung der
Restlaufzeit des Vertrages bestimmt und darf den dem Anbieter durch die vorzeitige
Kindigung entstandenen Schaden nicht Uberschreiten.
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Wechsel des Datenverarbeitungsdienstes,
Dateniubertragung und -loschung

Mit Erkldrung der Kundigung eines Vertrages Uber die Inanspruchnahme von
Datenverarbeitungsdiensten i.S.d. Art. 2 Nr. 8 Data Act hat der Kunde einen Anspruch auf
Ubertragung der von ihm gespeicherten Daten und digitalen Vermdgenswerte in einem
gangigen, maschinenlesbaren Format (z. B. CSV, XML) oder Léschung der Daten zum Ende der
Kindigungsfrist. Die Herausgabe erfolgt gegen Zahlung der tatsachlich angefallenen Gebuhr.

Bis zum Ablauf der Kindigungsfrist muss der Kunde NetPlans verbindlich mitteilen, ob er eine
Ubertragung oder Léschung der Daten begehrt. Im Falle der Ubertragung der Daten zu einem
bestimmten anderen Anbieter, muss der Kunde die Kontaktdaten des Zielanbieters angeben.
Andernfalls erfolgt eine Ubertragung an den Kunden.

NetPlans stellt dem Kunden die Daten und digitalen Vermogenswerte unverziglich,
spatestens aber innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Kundigungsfrist zur Verfigung (im
Folgenden ,Ubergangsfrist”). Innerhalb der Ubergangsfrist wird NetPlans

a. dem Kunden und von ihm autorisierten Dritten beim Vollzug des Wechsels angemessene
Unterstltzung leisten,

b. mit gebotener Sorgfalt handeln, um die Kontinuitat des Geschaftsbetriebs des Kunden
aufrechtzuerhalten und die Erbringung der vertragsmalligen Funktionen oder Dienste
fortzusetzen,

c. eindeutig Uber bekannte Risiken fur die unterbrechungsfreie Erbringung der Funktionen
oder Dienste unterrichten, die auf den urspringlichen Anbieter der
Datenverarbeitungsdienste zurtickgehen und

d. dem Kunden die fur den Wechsel einschlagigen Informationen bereitstellen.

Eine Auflistung aller Kategorien von Daten und digitalen Vermdgenswerten, die wahrend des
Wechselvollzugs Ubertragen werden kénnen, einschlieRlich mindestens aller exportierbaren
Daten, findet sich in der Leistungsbeschreibung. Von der Ubertragung ausgenommene
Datenkategorien im Sinne des Art. 25 Abs. 2 lit. f DA sind ebenfalls in der
Leistungsbeschreibung aufgefthrt.

NetPlans ist berechtigt, innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Ankindigung des Wechsels, den
Ubergangszeitraum auf bis zu 7 Monate zu verlangern, wenn der zur Verfugungstellung der
Daten in dem Zeitraum nach Ziff. 9.3 technisch undurchfuhrbar ist. NetPlans muss die
Verlangerung gegenuber dem Kunden schriftlich begrinden unter Angabe eines alternativen
Ubergangszeitraums.

Der Kunde ist berechtigt, den Ubergangszeitraum einmalig um einen fur ihn angemesseneren
Zeitraum zu verlangern.

Nach Ende der Ubergangsfrist gem. Ziff. 9.3 werden dem Kunden die Daten zum Abruf fiir 30
Kalendertage zur Verfuigung gestellt (im Folgenden ,Abrufzeitraum®).
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Weitere Unterstutzungsleistungen im Zusammenhang mit der Datenmigration, der
Formatierung, der Ubergabe an Dritte oder der Erstellung individueller Exporte sind gegen
gesonderte Vergltung gemald der jeweils gulltigen Preisliste von NetPlans maglich. Solche
Leistungen mussen durch den Kunden in Textform angefragt und von NetPlans in Textform
bestatigt werden.

Nach Abschluss des Abrufzeitraums und Ablauf etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
wird NetPlans samtliche exportierbare Daten und digitalen Vermdgenswerte des Kunden
unverzuglich, vollstandig und datenschutzkonform Iéschen. NetPlans bestatigt dem Kunden
die erfolgte Loschung schriftlich. Der Kunde kann vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist
schriftlich eine verlangerte Aufbewahrung gegen gesonderte Vergutung verlangen.

Rechte Dritter

Der Kunde garantiert, dass durch die Nutzung der von IONOS SE erbrachten Leistungen durch
ihn keine Rechte Dritter verletzt werden. Insbesondere sichert er zu, dass durch seine
Nutzung keine (a) Urheberrechte, Patente, Rechte an Erfindungen und Gebrauchsmustern,
Markenrechte, Ausstattungsrechte, Rechte an eingetragenem Design, Rechte an Know-how
oder sonstige (gewerbliche) Schutzrechte (,Schutzrechte”) Dritter sowie (b) Pfandrechte oder
sonstige Sicherungsrechte Dritter beeintrachtigt oder verletzt werden.

Werden gegen NetPlans im Zusammenhang mit der Nutzung der Leistungen durch den
Kunden Anspriche wegen tatsachlicher oder vermeintlicher Verletzung von Schutzrechten,
Pfandrechten oder sonstigen Sicherungsrechten Dritter geltend gemacht, ist der Kunde
verpflichtet, NetPlans von samtlichen derartigen Ansprichen auf erstes Anfordern
freizustellen und samtliche zur Abwehr erforderlichen Kosten (einschlieBlich angemessener
Rechtsverteidigungskosten) zu Ubernehmen. Der Kunde wird auf eigene Kosten entweder (a)
die betreffende Nutzung so umgestalten oder ersetzen, dass keine Rechte Dritter mehr
verletzt werden, dabei aber die vertraglich vereinbarten Funktionen erhalten bleiben, oder (b)
ein entsprechendes Nutzungsrecht vom Rechteinhaber beschaffen. Sollten diese
MaRnahmen fehlschlagen oder unzumutbar sein, ist der Kunde verpflichtet, NetPlans auf
eigene Kosten bei der Abwehr der Anspriche nach Weisung von NetPlans zu unterstitzen.
Der Kunde stellt NetPlans alle im Zusammenhang mit der behaupteten Rechtsverletzung
erforderlichen Informationen unverzuglich zur Verfigung. Ohne vorherige Zustimmung von
NetPlans wird der Kunde weder einen auf3ergerichtlichen Vergleich schlieBen noch eine
Prozesshandlung vornehmen, die rechtliche Auswirkungen auf NetPlans hat.

Entsteht NetPlans in Zusammenhang mit gegen NetPlans geltend gemachten Ansprichen, die
auf eine Verletzung von Schutzrechten Dritter gestUtzt werden, Kosten oder Schaden,
einschlieBlich des Kosten fur eine angemessene Rechtsverfolgung und -verteidigung, wird der
Kunde NetPlans von solchen Kosten und Schaden ohne Anwendung einer
Haftungsbegrenzung freistellen.
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Nutzungs- und Verwertungsrechte

Sofern der Kunde von NetPlans fur die Vertragsdauer ein einfaches, nicht ausschliel3liches,
nicht Ubertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung von Programmen/
Software (-Lizenzen) und lizenzpflichtigen Leistungsbestandteilen erhalt, erfolgt dies
ausschlie3lich  zur vertragsgemafBen Nutzung im Rahmen des vereinbarten
Leistungsumfangs..  Erganzend zu diesen  Nutzungsbedingungen gelten die
Lizenzbestimmungen der jeweiligen Rechteinhaber (z. B. Hersteller, Lizenzgeber), die dem
Kunden auf Nachfrage in geeigneter Weise zur Verfligung gestellt werden. Der Kunde
verpflichtet sich, die Lizenzbedingungen Dritter einzuhalten und NetPlans im Falle eines
VerstolRes von Ansprichen Dritter freizustellen.

. Der Begriff "Programm/ Software" umfasst das Originalprogramm, alle Vervielfaltigungen

(Kopien) desselben sowie Teile des Programms, selbst dann, wenn diese mit anderen
Programmen verbunden sind. Ein Programm besteht aus maschinenlesbaren Anweisungen,
audiovisuellen Inhalten, Dokumentationen und/oder den zugehdrigen Lizenzmaterialien.

. Soweit NetPlans fur bestimmte Programme oder Softwarekomponenten gesonderte

Lizenzgebuhren erhebt, richten sich diese nach objektiven und messbaren Parametern,
insbesondere der Anzahl der Benutzer, der eingesetzten Ressourcen (z. B. CPU-/RAM-GroR3e),
der tatsachlichen Nutzungsdauer oder einer Kombination dieser Faktoren. Die jeweils gultige
Berechnungsgrundlage ergibt sich aus dem Angebot, der Leistungsbeschreibung oder einer
vertraglich vereinbarten Lizenzmatrix. NetPlans ist berechtigt, die Nutzung regelmalig
automatisiert zu erfassen oder durch geeignete technische MalBhahmen zu Uberprufen. Der
Kunde ist verpflichtet, die tatsachliche Nutzung vollstandig, korrekt und auf Anforderung
nachzuweisen sowie eine Unterlizenzierung zu unterbinden.

Der Kunde darf Datensicherung nach den Regeln der Technik betreiben und hierfur die
notwendigen Sicherungskopien der Programme erstellen. Der Kunde ist verpflichtet,
Urheberrechtsvermerke von NetPlans oder Dritten weder zu verandern noch zu entfernen.
Er ist nicht berechtigt, das Programm/ die Software sowie die Leistungen der NetPlans in
anderer Weise als in den Nutzungs- bzw. Lizenzbestimmungen beschrieben zu nutzen, zu
kopieren, zu bearbeiten, zu Ubertragen, in eine andere Ausdrucksform umzuwandeln
(insbesondere Reverse Engineering oder Dekompilieren) oder in anderer Weise zu
Ubersetzen, sofern eine solche Umwandlung nicht durch ausdruckliche gesetzliche
Regelungen unabdingbar vorgesehen ist. Der Kunde ist des Weiteren nicht berechtigt, das
Programm/ Software zu vervielfaltigen, zu vermieten, zu verleasen, Unterlizenzen zu vergeben
oder Dritten auf sonstige Art und Weise zuganglich zu machen.

. Soweit dem Kunden von der NetPlans ein zeitlich beschranktes Nutzungsrecht fur die

Programme/ Software eingeraumt worden ist oder das Nutzungsrecht aufgrund der
Vertragsbeendigung endet, hat der Kunde alle Programme/ Software sowie
Leistungsbestandteile, mitsamt eventuellen Kopien sowie alle schriftlichen Dokumentationen
hiervon und sonstigen Informationen auf Anforderung an NetPlans zurlck zu geben bzw. zu
|6schen, soweit der Kunde nicht gesetzlich zur langeren Aufbewahrung verpflichtet ist.
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11.6. Die zur Verfugung stehenden Leistungen der IONOS SE, die NetPlans als Reseller bereitstellt,
sind urheberrechtlich oder durch sonstige Schutzrechte (unter anderem marken- und
namensrechtlich) geschutzt und durfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung nicht fur
vertragsfremde Zwecke genutzt werden. Sofern dem Kunden die Nutzung von grafischen
Elementen, Bildern, Texte, Animationen, Designvorlagen gestattet ist, erhalt der Kunde das
Recht, diese Inhalte fur die Dauer der jeweiligen Vertragsbeziehung und im Zusammenhang
dem IONOS Cloud VDC zu nutzen.

11.7. NetPlans hat grundsatzlich keinen Anspruch auf die Nutzung von Daten, Anwendungen und
Informationen des Kunden. Rechte und Pflichten hieraus unterfallen dessen ausschlief3licher
Verantwortung (vgl. Terms of Service/ Nutzungsbedingungen). Der Kunde raumt NetPlans
jedoch ein raumlich unbeschranktes, lizenzgebUhrenfreies, nicht ausschlieBliches, alle
Nutzungsarten umfassendes Nutzungsrecht an Daten/ Applikationen und sonstigen
Informationen ein, sofern dies notwendig ist, um die vertragsgemallen Leistungen zu
erbringen.

11.8. Fur jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 7.2 bis 7.6 geregelten
Pflichten verspricht der Kunde die NetPlans unter Ausschluss der Annahme eines
Fortsetzungszusammenhangs die Zahlung einer Vertragsstrafe in Hohe von 5.100,00 €.
Weitergehende Schadensersatzanspriche bleiben hiervon unberuhrt.

12. Aligemeine Regelungen zur Mangelbeseitigung
und Gewahrleistung

12.1. Der Kunde ist verpflichtet, die von NetPlans erbrachten Leistungen unverziglich nach
Ubergabe auf offensichtliche Mangel zu untersuchen und diese anzuzeigen (§ 377 HGB). Nicht
offensichtliche Mangel sind unverziglich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Der Kunde hat
dabei die zur Feststellung und Reproduzierbarkeit der Mangel erforderlichen Informationen
bereitzustellen und MalBnahmen zu treffen, die die Beseitigung der Stérung erleichtern oder
beschleunigen.

12.2. Sind Leistungen von NetPlans mangelhaft, ist NetPlans verpflichtet, auf schriftliches
Verlangen des Kunden innerhalb angemessener Frist notwendige Nachbesserungsarbeiten
(mindestens zwei Versuche) durchzufihren. Sollte die Nachbesserung fehlschlagen, kann der
Kunde - unbeschadet gesetzlicher Regelungen - fur die Dauer der Schlechtleistung eine
entsprechende Herabsetzung der Vergutung verlangen.

12.3. Beruht die Mangelhaftigkeit der Leistung auf dem Einsatz von Software/Programmen oder
Leistungsbestandteilen, die NetPlans zum Zweck der Leistungsinanspruchnahme von Dritten
erworben (bzw. lizenziert) hat, beschranken sich die Gewahrleistungsrechte des Kunden auf
den Umfang der Rechte, die NetPlans gegenuber den Dritten zustehen. NetPlans ist, soweit
maoglich, berechtigt, diese Rechte an den Kunden abzutreten.

12.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, Fehler selbst zu beseitigen und Ersatz der hierfur
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Im Falle einer Netz- und/oder sonstigen
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Leistungsstorung hat der Kunde NetPlans umgehend Uber die Stérung zu informieren. Nach
Eingang der Storungsmeldung bei der zustandigen Kundenbetreuung wird sich ein
Systemadministrator beim Kunden melden und NetPlans wird im Rahmen ihrer technischen
und betrieblichen Moglichkeiten MalRnahmen einleiten, um die Stérung innerhalb einer
angemessenen (bzw. zugesicherten) Frist zu beheben.

12.5. NetPlans Ubernimmt keine Gewahr fur Mangel, welche auf eigenmachtige Veranderungen
durch den Kunden, dessen Mitarbeiter, Erfullungs- und/oder Verrichtungsgehilfen (Dritte)
zurUckzufuhren sind, respektive nicht rechtzeitig angezeigt wurden. Erbringt NetPlans in
diesem Fall die Entstérung bzw. Mangelbehebung, sind die damit zusammenhangenden
Kosten nach den Ublichen Vergltungssatzen von NetPlans zu erstatten.

12.6. Stellt sich nach Uberprifung durch NetPlans heraus, dass kein Gewdahrleistungsfall vorliegt,
ist der Kunde verpflichtet, NetPlans den nachgewiesenen Aufwand fir Prifung und
Fehlersuche nach den vereinbarten Stundensatzen zu ersetzen, sofern der Kunde erkennen
konnte oder hatte erkennen mussen, dass kein Mangel im Sinne der gesetzlichen
Gewahrleistung vorliegt.

13.Haftung

13.1. NetPlans haftet bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit fir samtliche Schaden, die NetPlans,
ihre Vertretungsorgane, ihre Erflllungs- und/ oder Verrichtungsgehilfen dem Kunden in
Erfallung ihrer vertraglichen Verpflichtung zufugt, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das
Gleiche gilt bei fahrlassig verursachten Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers
und der Gesundheit.

13.2. Bei fahrlassig verursachten Sach- und/ oder Vermodgensschaden haften NetPlans und ihre
Erfullungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Hohe
nach beschrankt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden.
Die Haftung ist in diesen Fallen der H6he nach beschrankt auf einen Betrag in Hohe von 100 %
der vom Kunden an NetPlans im Zeitpunkt des Schadensereignisses innerhalb der letzten
zwolf (12) Monate gezahlten Nettovergltung. Ist die Vertragsbeziehung klrzer, tritt an die
Stelle des Jahresbetrags der tatsachlich gezahlte Teilbetrag.

13.3. Der Kunde ist verpflichtet, durch regelmaliige Datensicherung einem Verlust/ einer
ungewollten Veranderung von Daten vorzubeugen. Er hat insbesondere vor jedem Eingriff in
sein bestehendes Hard- und Softwaresystem die ihm nach dem neuesten Stand der Technik
moglichen und zumutbaren MaBnahmen zum Schutz vor Datenverlust/ ungewollter
Datenveranderung und zur Datensicherung vorzunehmen. Sollte dennoch ein Datenverlust/
eine ungewollte Datenveranderung eintreten, haftet NetPlans, wenn dieses bei Erbringung
ihrer Leistungen und/ oder aus Anlass der Erbringung ihrer Leistungen vorsatzlich oder grob
fahrlassig verursacht wurde. Der Hohe nach ist die Haftung beschrankt auf den typischen
Wiederherstellungsaufwand, der bei regelmaRiger und gefahrentsprechender Anfertigung
von Sicherungskopien erforderlich ware. Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Verlust/-
bzw. die ungewollte Veranderung der Daten bei Anwendung von Sicherungsmalinahmen, die
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dem neuesten Stand der Technik entsprechen, ebenfalls eingetreten waren. Die Pflege der
vom Kunden kauflich erworbenen Software (insbesondere Updates, Patches, usw. wobei
diese Aufzahlung nicht abschlieRend ist) und das Halten dieser auf dem jeweils neuesten
Stand ist vom Kunden eigenverantwortlich durchzufihren, es sei denn, es wurde oder wird
etwas anderes schriftlich vereinbart.

13.4. Die Haftung von NetPlans fur entgangenen Gewinn aus der Nutzung der bereitgestellten
Software und anderer Arbeitsergebnisse einschlieBlich fehlerhafter Verarbeitung von Daten
ist bei fahrlassiger Pflichtverletzung ausgeschlossen.

13.5. Die Haftung wegen fahrlassig unterlassener Aufklarung, Uber negative Eigenschaften der
Leistungen von NetPlans gegenuber dem Kunden ist ausgeschlossen, wenn dadurch kein
Sachmangel begriindet wird, aul3er, eine Beratung hierzu wurde schriftlich vereinbart.

13.6. Die Haftung erlischt, wenn der Kunde und/ oder Dritte ohne vorherige Genehmigung durch
NetPlans, Arbeiten/Anderungen an den Leistungen und/ oder Lieferungen von NetPlans
vorgenommen haben, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Arbeiten/Anderungen
keinen Einfluss auf den Eintritt der die Haftung auslésenden Umstande hatten.

13.7. NetPlans haftet nicht fur Schaden oder Verluste, die dadurch entstehen, dass Dritte - mit oder
ohne Kenntnis oder Zustimmung des Kunden - Zugang zu dessen Benutzerkonto erlangen
und dieses nutzen.

13.8. Die IONOS SE setzt fur sicherheitsrelevante Datenlbertragungen und -verbindungen
Transport Layer Security (TLS) ein, bei dlteren Systemen ggf. auch SSL. Der Kunde wird darauf
hingewiesen, dass die Datenubertragung Uber das Internet nach dem Stand der Technik
grundsatzlich nicht vollstandig fehlerfrei und ununterbrochen maoglich ist. Soweit keine
bestimmte Verfugbarkeit ausdricklich zugesichert wurde, Ubernimmt NetPlans keine
Gewahrleistung oder Haftung fur die standige und ununterbrochene Verfugbarkeit der
Datenkommunikation.

13.9. Im Ubrigen ist die Haftung - gleich aus welchem Rechtsgrund - sowohl von NetPlans als auch
seines Erfullungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen.

14.Zahlungsbedingungen

Die Gewahrleistungsrechte des Kunden - gleich aus welchem Grund - verjahren innerhalb von
12 Monaten ab Gefahrenubergang bzw. Abnahme, soweit eine solche gesetzlich oder
vertraglich vorgesehen ist. Ausgenommen sind Anspruche, die auf Ersatz eines Korper-
/Gesundheitsschadens wegen eines von NetPlans zu vertretenden Mangels gerichtet oder auf
grobes Verschulden (Vorsatz/grobe Fahrlassigkeit) von NetPlans und/ oder ihrer
Erfullungsgehilfen gestutzt sind. Abweichungen von dieser Verjahrungsfrist kénnen sich
ergeben, wenn IONOS SE gegenuber NetPlans eine kirzere oder langere Gewahrleistungsfrist
vorsieht; in diesem Fall gelten vorrangig die von IONOS SE festgelegten Fristen.
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15. Aufrechnung, Abtretung,
Zuruckbehaltungsrecht

15.1. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn seine Gegenforderungen
rechtskraftig festgestellt worden sind, von NetPlans nicht bestritten oder anerkannt wird oder
in einem engen synallagmatischen Verhaltnis zu dessen Forderung steht.

15.2. Die Abtretung eines Anspruchs des Kunden gegen NetPlans ist nur mit Einwilligung oder
Genehmigung von NetPlans rechtswirksam; 8 354a HGB bleibt unberuhrt. Gleiches gilt fur
eine Nutzungsuberlassung (ganz oder teilweise) an Dritte.

15.3. Der Kunde kann ein Zurlckbehaltungsrecht nur austiben, soweit seine Gegenforderung auf
demselben Vertragsverhaltnis beruht.

15.4. NetPlans ist berechtigt, seine Anspriche aus dem Vertragsverhaltnis gegentber dem Kunden
vollstandig oder teilweise abzutreten.

16. Datenschutz und Informationssicherheit

16.1. NetPlans wird alle einschlagigen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
beachten und seinen Mitarbeitern oder sonstigen Erfullungsgehilfen, insbesondere etwaige
Subunternehmer, vor Aufnahme ihrer Tatigkeit gleichfalls verpflichten. NetPlans halt
angemessene Standards fur Informationssicherheit ein und stellt die VerflUgbarkeit,
Authentizitat, Integritat und Vertraulichkeit in Bezug auf die verarbeiteten Daten sicher. Die
MaRBnahmen entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Technik und den geltenden
gesetzlichen Anforderungen. Wesentliche Anderungen, welche die Informationssicherheit
nachtraglich beeintrachtigen kénnten, werden dem Kunden in Textform mitgeteilt.

16.2. NetPlans wird den Kunden bei einem Sicherheits-Vorfall, der mit den von ihm erbrachten
Dienstleistungen in Verbindung steht, in Textform informieren und angemessen
unterstitzen.

16.3. NetPlans ist zur Verschwiegenheit Uber alle auf Partnern des Kunden bezogenen Tatsachen
und Wertungen, von denen er Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis), verpflichtet.

16.4. NetPlans weist den Kunden ausdrucklich darauf hin, dass der Datenschutz fur
Datenubertragungen in offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der
Technik nicht umfassend gewahrleistet werden kann. Der Kunde weil3, dass NetPlans als
Reseller und die IONOS SE das IONOS Cloud VDC und unter Umstanden auch weitere dort
abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch Dritte sind
unter Umstanden technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den
Datenverkehr einzusehen. Fur die Sicherheit und die Sicherung der von Kunden Gbermittelten
und im IONOS Cloud VDC gespeicherten Daten ist der Kunde vollumfanglich verantwortlich.
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17.Vertraulichkeit

17.1. Die Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die ihnen im Zusammenhang
mit dem Vertrag, wahrend seiner Laufzeit und nach seiner Beendigung oder seinem
Auslaufen offenbart oder auf andere Weise Ubermittelt wurden, geheim zu halten und nur
zum Zweck der Durchfuhrung des Vertrags zu verwenden. Unter vertraulichen Informationen
sind Informationen zu verstehen, die sich auf die Parteien beziehen, die entweder
ausdrucklich als vertraulich gekennzeichnet wurden oder nicht 6ffentlich bekannt gemacht
wurden und deren Offenlegung einer der Parteien Schaden jeglicher Art zufigen kénnte.

17.2. Bestehen bei einer der Parteien Zweifel, ob eine bestimmte Information als vertrauliche
Information zu betrachten ist, ist die Partei vor einer Offenlegung an unberechtigte Dritte
verpflichtet, die Vertraulichkeit durch die andere Partei in Textform bestatigen zu lassen.

17.3. Nicht als vertrauliche Informationen gelten Informationen, von denen die Partei, die sie
erhalten oder offengelegt hat, nachweisen kann, dass sie (a) ihr vor Offenlegung durch die
andere Partei bereits bekannt waren; (b) die Informationen ohne Ruckgriff auf oder
Verwendung von Informationen der anderen Partei selbststandig entwickelt hat; (c) die
Information von Dritten rechtmaRig erhalten hat, die nach ihrer Kenntnis gegenuber der
andere Partei nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren; (d) ihr oder der Offentlichkeit ohne
Versto3 gegen diese Bestimmungen oder gegen sonstige zum Schutz der
Geschaftsgeheimnisse der anderen Partei bestehenden Vorschriften bekannt wurden; (e)
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder behdérdlicher oder gerichtlicher Anordnung offen
zu legen sind. In letztgenanntem Fall hat die Partei, die die Informationen erhalten hat vor
ihrer Offenlegung gegentiber Dritten die andere Partei unverztglich zu informieren.

17.4. Die in dieser Klausel genannten Verpflichtungen der Parteien gelten auch fur ihre
Angestellten, Berater, Vertreter, Auftragnehmer und samtliche Personen, die Zugang zu
vertraulichen Informationen haben.

17.5. Diese Vertraulichkeitsvereinbarung bleibt auch fur einen Zeitraum von 5 Jahren nach
Beendigung des Vertrags gultig.

18.Schlussbestimmungen

18.1. FUr samtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

18.2. Erfullungsort fur alle geschuldeten Leistungen ist der Sitz der jeweils vertragsschlieRenden
NetPlans-Gesellschaft. Die technische Leistungserbringung (z. B. Cloud-/Rechenzentrums-
betrieb) aus benannten Betriebsumgebungen in Deutschland berthrt den vereinbarten
Erfallungsort nicht.

18.3. Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhaltnis zwischen dem Kunden und
NetPlans ist, soweit der Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein
offentlich-rechtliches Sondervermdégen ist, der Sitz der jeweils vertragsschlieenden
NetPlans-Gesellschaft.
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18.4. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder nach

18.5.

16

Vertragsschluss werden, so soll hierdurch die Gultigkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht
bertihrt werden. Im Ubrigen werden die Parteien anstelle der unwirksamen oder
undurchfihrbaren Bestimmung eine wirksame und durchfuihrbare Regelung treffen, die ihr
wirtschaftlich méglichst nahekommt, soweit keine erganzende Vertragsauslegung vorrangig
oder moglich ist. Dasselbe gilt im Falle einer Regelungslicke.

Die Parteien sind sich einig, dass sie im Fall von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit diesem Vertrag zunachst versuchen werden, eine aullergerichtliche Einigung im Wege
eines Schlichtungsverfahrens herbeizufihren. Zu diesem Zweck sind beide Parteien
berechtigt, ein Schlichtungsverfahren gemald der Schlichtungsordnung der fur einen der
Vertragspartner zustandigen IHK-Schlichtungsstelle fur IT-Streitigkeiten in der jeweils gultigen
Fassung einzuleiten. Sollte keine zustandige IHK-Schlichtungsstelle zur Verfligung stehen,
kann ein Verfahren auf Grundlage der Schlichtungsordnung der Hamburger
Schlichtungsstelle fur IT-Streitigkeiten durchgefiihrt werden. Die Durchfiihrung eines solchen
Schlichtungsverfahrens erfolgt freiwillig. Das Ziel besteht darin, die Streitigkeit ganz oder
teilweise, vorlaufig oder endgultig beizulegen. Die Inanspruchnahme des ordentlichen
Rechtswegs bleibt hiervon unberuhrt.
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	1. Geltungsbereich
	1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Rechtsgeschäfte und die in den Leistungsbeschreibungen angegebenen Internetdienstleistungen des Bereichs IONOS Cloud bzw. der Produkte Compute Engine / Infrastructure as a S...
	1.2. Diese AGB sind wesentlicher Bestandteil jedes abgeschlossenen Vertrages. Sie gelten auch für die zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, ohne dass ihre erneute ausdrückliche Einbeziehung erforderlich ist. Neben diesen AGB gelten ergänzen...
	1.3. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden sowie Änderungen und Ergänzungen haben nur Gültigkeit, soweit sie von der NetPlans schriftlich anerkannt sind. Dies gilt auch, wenn den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich wid...
	1.4.  NetPlans behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit, mit Wirkung auch innerhalb des bestehenden Vertragsverhältnisses zu ändern. Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch Benachrichti...
	1.5. NetPlans kann ihre Rechte und/oder Pflichten aus dem Vertragsverhältnis auf einen oder mehrere Dritte übertragen (Vertrags- und/oder Schuldübernahme, Abtretung). Dem Kunden steht für den Fall der Vertrags- und/oder Schuldübernahme und der Beeintr...

	2. Leistungsbeschreibung
	2.1. Die IONOS SE ermöglicht dem Kunden sein eigenes virtuelles Rechenzentrum (IONOS Cloud Virtual Data Center - „IONOS Cloud VDC“) mit Hilfe einer grafischen Benutzeroberfläche („Data Center Designer“) bzw. der zur Verfügung gestellten Application Pr...
	2.2. Die Registrierung des Kunden ist Voraussetzung für die Nutzung der IONOS Cloud VDC. Die Registrierung (Erstanmeldung) erfolgt unentgeltlich und richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB. Ein Anspruch auf Registrierung beste...
	2.3. Der Kunde hat NetPlans unverzüglich alle für die Geschäftsbeziehung wesentlichen Tatsachen anzuzeigen, insbesondere Änderungen des Namens, der Anschrift, des Gegenkontos, der Verfügungs- oder Verpflichtungsfähigkeit des Kunden oder der für ihn ve...

	3. Vertragsschluss
	3.1. Der Kunde ist verpflichtet, die zur Nutzung der Microsoft Onlinedienste erforderliche Client-Software auf seinen Endgeräten eigenständig zu installieren sowie sämtliche technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Nutzung der Dienste...
	3.2. Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Übertragung und Speicherung seiner Daten in den Onlinediensten eigenverantwortlich. NetPlans stellt dem Kunden hierfür die erforderlichen Benutzerkonten sowie initiale Zugangsdaten (z. B. Passwörter) bereit.
	3.3. Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche Zugangsdaten streng vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen. NetPlans weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Mitarbeitenden nicht berechtigt sind, Passwörter oder vergleichbare Aut...
	3.4. Der Kunde haftet für alle Schäden, die aus einer unsachgemäßen oder fahrlässigen Handhabung seiner Zugangsdaten entstehen, insbesondere wenn Dritte dadurch unberechtigt Zugang zu den Onlinediensten erhalten. Sobald der Kunde Kenntnis von einer mi...
	3.5. Der Kunde verpflichtet sich, die Onlinedienste ausschließlich im Einklang mit geltendem Recht zu nutzen und insbesondere keine rechtswidrigen Inhalte zu übermitteln, zu speichern oder bereitzustellen.
	3.6. Der Kunde stellt NetPlans von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus der rechtswidrigen oder vertragswidrigen Nutzung der Dienste durch den Kunden oder durch von ihm autorisierte Nutzer resultieren. Dies gilt insbesondere für Ansprüche wegen...
	3.7. Der Kunde ist verpflichtet, etwaige Funktionsstörungen oder sicherheitsrelevante Unregelmäßigkeiten unverzüglich nach ihrer Feststellung an NetPlans zu melden. Soweit die Untersuchung dieser Störungen Änderungen im Verfahren erforderlich macht, w...

	4. Leistungspflichten von NetPlans
	4.1. NetPlans als Reseller ermöglicht dem Kunden die Leistungen der IONOS SE nach 1.1 zu beanspruchen. Die Leistungen werden in Echtzeit bereitgestellt, verwaltet und nach Nutzung abgerechnet. Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die bei Ve...
	4.2. Die von NetPlans zugesagte Verfügbarkeit der Leistungen ergibt sich aus dem jeweils gültigen Service Level Agreement (SLA) der IONOS Public Cloud.
	4.3. NetPlans ist unbeschadet des Kündigungsrechtes nach Ziffer 7 berechtigt, die Durchführung vertraglicher Leistungspflichten bzw. mehrerer, zeitlich und sachlich miteinander verbundener Verträge teilweise oder ganz mit einer Vorankündigungsfrist vo...
	4.4.  NetPlans ist während der Testphase von Produkten der IONOS berechtigt, den Nutzungsumfang regelmäßig zu überwachen. Bei einer im Vergleich zum durchschnittlichen Nutzungsverhalten anderer Testkunden erheblich überdurchschnittlichen Inanspruchnah...

	5. Mitwirkungspflichten des Kunden
	5.1. Ergänzend zu den geltenden Terms of Service („TOS“) der IONOS SE (abrufbar unter: General Terms and Conditions - IONOS T&C) gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Der Kunde bestätigt, die TOS zur Kenntnis genommen zu haben. Im Falle widersprüchli...
	5.2. Der Kunde sichert zu, dass alle an NetPlans übermittelten Informationen vollständig und richtig sind. Er verpflichtet sich, auf Anfrage von NetPlans innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Anfrage die Aktualität seiner Daten zu bestätigen oder erfor...
	5.3. Der Kunde wird NetPlans bei der Leistungserbringung in angemessenem Umfang unterstützen, insbesondere durch fristgerechte Mitwirkung, Bereitstellung von Informationen, Ansprechpartnern und technischen Voraussetzungen.
	5.4. Der Kunde ist verpflichtet, Nachrichten der IONOS SE, die in seine E-Mail-Postfächer oder im Kundenbereich (IONOS Cloud) eingehen, regelmäßig, mindestens jedoch alle 14 Kalendertage abzurufen.
	5.5. Der Kunde verpflichtet sich, ihm von NetPlans zur Verfügung gestellte Zugangsdaten, insbesondere Passwörter, streng vertraulich zu behandeln. Sobald er den Verdacht hat, dass unbefugte Dritte Kenntnis von Zugangsdaten erlangt haben, ist er verpfl...
	5.6. Der Kunde verpflichtet sich, im Rahmen der durch NetPlans bereitgestellten Leistungen keine Inhalte zu verbreiten oder Maßnahmen zu ergreifen, die gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen, Rechte Dritter (z. B. Marken-, Urheber-, D...
	5.7. Der Kunde hat sicherzustellen, dass auch bei der Einbindung seiner Dienste in Suchmaschinen oder durch Verlinkungen auf Drittseiten keine rechtswidrigen Inhalte öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Inhalte, die über von ihm ge...
	5.8. Wird ein Server wiederholt Ziel von DoS-Attacken und ist eine Wiederholung zu erwarten, kann NetPlans das Vertragsverhältnis nach einer Mahnung fristlos kündigen, wenn es für NetPlans keine zumutbare Möglichkeit gibt, die zu erwartenden künftigen...
	5.9. Der Kunde ist verpflichtet, seine Systeme, Programme, Anwendungen, Skripte, Apps, Dateien, Links und sonstige Bestandteile nach den aktuellen Best Practices oder Branchenstandards der Informationssicherheit so einzurichten, dass die Sicherheit, V...
	5.10. Verstoß gegen Ziff. 5.8 oder 5.9 berechtigt NetPlans, Ihre Dienste zu sperren. Ein Vertrag in der Testphase darf fristlos gekündigt werden.

	6. Preise und Zahlungsbedingungen
	6.1. Die Preise für die in Anspruch genommenen Leistungen richten sich – soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart – nach den bei Vertragsschluss geltenden Listenpreisen der IONOS SE.
	6.2. NetPlans ist daher berechtigt, die Preise entsprechend und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Kunden anzupassen, insbesondere soweit sich nach Vertragsschluss die Berechnungspreise bzw. Berechnungsgrundlage für die zugrundelie...

	7. Vertragslaufzeit und Kündigung
	7.1. Eine Mindestvertragslaufzeit besteht grundsätzlich nicht. Ein auf unbestimmte Zeit laufendes Vertragsverhältnis kann von NetPlans und dem Kunden ohne Angabe von Gründen jederzeit gekündigt werden.
	7.2. Ist der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder wurde mit dem Kunden eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart, so verlängert sich der Vertrag jeweils um die vereinbarte Zeit oder Mindestlaufzeit, höchstens aber um 24 Monate, wenn er nicht mit ...
	7.3. Sofern Gegenstand des Vertrages die Inanspruchnahme eines Datenverarbeitungsdienstes im Sinne des Art. 2 Nr. 8 der Verordnung (EU) 2023/2854 (im Folgenden „Data Act“) durch den Kunden ist, kann der Kunde den Vertrag frühzeitig mit einer Frist von...
	7.4. Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB). Ein wichtiger Grund liegt neben den in den AGB und den ergänzenden Regelungen angeordneten Fällen (Punkte 1.5, 5.3 der AGB, Punkte 2.7 und 3.7 de...
	7.5. Die Kündigung des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Die Anwendung von § 545 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Kündigung des Kunden gem. § 543 Abs.2 Satz 1 Nr.1 BGB wegen Nichtgewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs ist nur ...
	7.6. Bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung durch den Kunden aus einem von ihm zu vertretenden Grund ist der Kunde verpflichtet, die vereinbarte Vergütung bis zum nächstmöglichen ordentlichen Kündigungstermin bzw. bis zum Ablauf der vereinbarten Ver...
	7.7. Reicht der Regelungsgehalt einzelner Bestimmungen über die Vertragslaufzeit hinaus (bspw. Haftungsfreistellungen, -beschränkungen, Urheberrechte, Datenschutz) dann bleiben diese Regelungen auch über die Vertragslaufzeit wirksam. Mit der Vertragsb...
	7.8. Der Vertrag endet,

	8. Entschädigung bei Kündigung während der Vertragslaufzeit
	8.1. Kündigt der Kunde gem. Ziff. 7.3, um
	ist er verpflichtet, dem Anbieter eine angemessene Entschädigung zu zahlen.
	8.2. Die Höhe der Entschädigung wird im Einzelfall unter maßgeblicher Berücksichtigung der Restlaufzeit des Vertrages bestimmt und darf den dem Anbieter durch die vorzeitige Kündigung entstandenen Schaden nicht überschreiten.

	9. Wechsel des Datenverarbeitungsdienstes, Datenübertragung und -löschung
	9.1. Mit Erklärung der Kündigung eines Vertrages über die Inanspruchnahme von Datenverarbeitungsdiensten i.S.d. Art. 2 Nr. 8 Data Act hat der Kunde einen Anspruch auf Übertragung der von ihm gespeicherten Daten und digitalen Vermögenswerte in einem gä...
	9.2. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist muss der Kunde NetPlans verbindlich mitteilen, ob er eine Übertragung oder Löschung der Daten begehrt. Im Falle der Übertragung der Daten zu einem bestimmten anderen Anbieter, muss der Kunde die Kontaktdaten des...
	9.3. NetPlans stellt dem Kunden die Daten und digitalen Vermögenswerte unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Kündigungsfrist zur Verfügung (im Folgenden „Übergangsfrist“). Innerhalb der Übergangsfrist wird NetPlans
	9.4. Eine Auflistung aller Kategorien von Daten und digitalen Vermögenswerten, die während des Wechselvollzugs übertragen werden können, einschließlich mindestens aller exportierbaren Daten, findet sich in der Leistungsbeschreibung. Von der Übertragun...
	9.5. NetPlans ist berechtigt, innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Ankündigung des Wechsels, den Übergangszeitraum auf bis zu 7 Monate zu verlängern, wenn der zur Verfügungstellung der Daten in dem Zeitraum nach Ziff. 9.3 technisch undurchführbar ist. N...
	9.6. Der Kunde ist berechtigt, den Übergangszeitraum einmalig um einen für ihn angemesseneren Zeitraum zu verlängern.
	9.7. Nach Ende der Übergangsfrist gem. Ziff. 9.3 werden dem Kunden die Daten zum Abruf für 30 Kalendertage zur Verfügung gestellt (im Folgenden „Abrufzeitraum“).
	9.8. Weitere Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Datenmigration, der Formatierung, der Übergabe an Dritte oder der Erstellung individueller Exporte sind gegen gesonderte Vergütung gemäß der jeweils gültigen Preisliste von NetPlans möglich...
	9.9. Nach Abschluss des Abrufzeitraums und Ablauf etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen wird NetPlans sämtliche exportierbare Daten und digitalen Vermögenswerte des Kunden unverzüglich, vollständig und datenschutzkonform löschen. NetPlans bestäti...

	10. Rechte Dritter
	10.1. Der Kunde garantiert, dass durch die Nutzung der von IONOS SE erbrachten Leistungen durch ihn keine Rechte Dritter verletzt werden. Insbesondere sichert er zu, dass durch seine Nutzung keine (a) Urheberrechte, Patente, Rechte an Erfindungen und ...
	10.2. Werden gegen NetPlans im Zusammenhang mit der Nutzung der Leistungen durch den Kunden Ansprüche wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Verletzung von Schutzrechten, Pfandrechten oder sonstigen Sicherungsrechten Dritter geltend gemacht, ist der ...
	10.3. Entsteht NetPlans in Zusammenhang mit gegen NetPlans geltend gemachten Ansprüchen, die auf eine Verletzung von Schutzrechten Dritter gestützt werden, Kosten oder Schäden, einschließlich des Kosten für eine angemessene Rechtsverfolgung und -verte...

	11. Nutzungs- und Verwertungsrechte
	11.1. Sofern der Kunde von NetPlans für die Vertragsdauer ein einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung von Programmen/ Software (-Lizenzen) und lizenzpflichtigen Leistungsbestandteilen erhä...
	11.2. Der Begriff "Programm/ Software" umfasst das Originalprogramm, alle Vervielfältigungen (Kopien) desselben sowie Teile des Programms, selbst dann, wenn diese mit anderen Programmen verbunden sind. Ein Programm besteht aus maschinenlesbaren Anweis...
	11.3. Soweit NetPlans für bestimmte Programme oder Softwarekomponenten gesonderte Lizenzgebühren erhebt, richten sich diese nach objektiven und messbaren Parametern, insbesondere der Anzahl der Benutzer, der eingesetzten Ressourcen (z. B. CPU-/RAM-Grö...
	11.4. Der Kunde darf Datensicherung nach den Regeln der Technik betreiben und hierfür die notwendigen Sicherungskopien der Programme erstellen. Der Kunde ist verpflichtet, Urheberrechtsvermerke von NetPlans oder Dritten weder zu verändern noch zu entf...
	11.5. Soweit dem Kunden von der NetPlans ein zeitlich beschränktes Nutzungsrecht für die Programme/ Software eingeräumt worden ist oder das Nutzungsrecht aufgrund der Vertragsbeendigung endet, hat der Kunde alle Programme/ Software sowie Leistungsbest...
	11.6. Die zur Verfügung stehenden Leistungen der IONOS SE, die NetPlans als Reseller bereitstellt, sind urheberrechtlich oder durch sonstige Schutzrechte (unter anderem marken- und namensrechtlich) geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Einw...
	11.7. NetPlans hat grundsätzlich keinen Anspruch auf die Nutzung von Daten, Anwendungen und Informationen des Kunden. Rechte und Pflichten hieraus unterfallen dessen ausschließlicher Verantwortung (vgl. Terms of Service/ Nutzungsbedingungen). Der Kund...
	11.8. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 7.2 bis 7.6 geregelten Pflichten verspricht der Kunde die NetPlans unter Ausschluss der Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.10...

	12. Allgemeine Regelungen zur Mängelbeseitigung und Gewährleistung
	12.1. Der Kunde ist verpflichtet, die von NetPlans erbrachten Leistungen unverzüglich nach Übergabe auf offensichtliche Mängel zu untersuchen und diese anzuzeigen (§ 377 HGB). Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung anzuze...
	12.2. Sind Leistungen von NetPlans mangelhaft, ist NetPlans verpflichtet, auf schriftliches Verlangen des Kunden innerhalb angemessener Frist notwendige Nachbesserungsarbeiten (mindestens zwei Versuche) durchzuführen. Sollte die Nachbesserung fehlschl...
	12.3. Beruht die Mangelhaftigkeit der Leistung auf dem Einsatz von Software/Programmen oder Leistungsbestandteilen, die NetPlans zum Zweck der Leistungsinanspruchnahme von Dritten erworben (bzw. lizenziert) hat, beschränken sich die Gewährleistungsrec...
	12.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, Fehler selbst zu beseitigen und Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Im Falle einer Netz- und/oder sonstigen Leistungsstörung hat der Kunde NetPlans umgehend über die Störung zu informieren...
	12.5. NetPlans übernimmt keine Gewähr für Mängel, welche auf eigenmächtige Veränderungen durch den Kunden, dessen Mitarbeiter, Erfüllungs- und/oder Verrichtungsgehilfen (Dritte) zurückzuführen sind, respektive nicht rechtzeitig angezeigt wurden. Erbri...
	12.6. Stellt sich nach Überprüfung durch NetPlans heraus, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt, ist der Kunde verpflichtet, NetPlans den nachgewiesenen Aufwand für Prüfung und Fehlersuche nach den vereinbarten Stundensätzen zu ersetzen, sofern der K...

	13. Haftung
	13.1. NetPlans haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit für sämtliche Schäden, die NetPlans, ihre Vertretungsorgane, ihre Erfüllungs- und/ oder Verrichtungsgehilfen dem Kunden in Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtung zufügt, nach den gesetzl...
	13.2. Bei fahrlässig verursachten Sach- und/ oder Vermögensschäden haften NetPlans und ihre Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und ve...
	13.3. Der Kunde ist verpflichtet, durch regelmäßige Datensicherung einem Verlust/ einer ungewollten Veränderung von Daten vorzubeugen. Er hat insbesondere vor jedem Eingriff in sein bestehendes Hard- und Softwaresystem die ihm nach dem neuesten Stand ...
	13.4. Die Haftung von NetPlans für entgangenen Gewinn aus der Nutzung der bereitgestellten Software und anderer Arbeitsergebnisse einschließlich fehlerhafter Verarbeitung von Daten ist bei fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen.
	13.5. Die Haftung wegen fahrlässig unterlassener Aufklärung, über negative Eigenschaften der Leistungen von NetPlans gegenüber dem Kunden ist ausgeschlossen, wenn dadurch kein Sachmangel begründet wird, außer, eine Beratung hierzu wurde schriftlich ve...
	13.6. Die Haftung erlischt, wenn der Kunde und/ oder Dritte ohne vorherige Genehmigung durch NetPlans, Arbeiten/Änderungen an den Leistungen und/ oder Lieferungen von NetPlans vorgenommen haben, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Arbeiten/Ä...
	13.7. NetPlans haftet nicht für Schäden oder Verluste, die dadurch entstehen, dass Dritte – mit oder ohne Kenntnis oder Zustimmung des Kunden – Zugang zu dessen Benutzerkonto erlangen und dieses nutzen.
	13.8. Die IONOS SE setzt für sicherheitsrelevante Datenübertragungen und -verbindungen Transport Layer Security (TLS) ein, bei älteren Systemen ggf. auch SSL. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Datenübertragung über das Internet nach dem Stan...
	13.9. Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowohl von NetPlans als auch seines Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen.

	14. Zahlungsbedingungen
	Die Gewährleistungsrechte des Kunden – gleich aus welchem Grund - verjähren innerhalb von 12 Monaten ab Gefahrenübergang bzw. Abnahme, soweit eine solche gesetzlich oder vertraglich vorgesehen ist. Ausgenommen sind Ansprüche, die auf Ersatz eines Körp...

	15. Aufrechnung, Abtretung, Zurückbehaltungsrecht
	15.1. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn seine Gegenforderungen rechtskräftig festgestellt worden sind, von NetPlans nicht bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis zu dessen Forderung st...
	15.2. Die Abtretung eines Anspruchs des Kunden gegen NetPlans ist nur mit Einwilligung oder Genehmigung von NetPlans rechtswirksam; § 354a HGB bleibt unberührt. Gleiches gilt für eine Nutzungsüberlassung (ganz oder teilweise) an Dritte.
	15.3. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit seine Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
	15.4. NetPlans ist berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Kunden vollständig oder teilweise abzutreten.

	16. Datenschutz und Informationssicherheit
	16.1. NetPlans wird alle einschlägigen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), beachten und seinen Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, insbesondere...
	16.2. NetPlans wird den Kunden bei einem Sicherheits-Vorfall, der mit den von ihm erbrachten Dienstleistungen in Verbindung steht, in Textform informieren und angemessen unterstützen.
	16.3. NetPlans ist zur Verschwiegenheit über alle auf Partnern des Kunden bezogenen Tatsachen und Wertungen, von denen er Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis), verpflichtet.
	16.4. NetPlans weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, dass NetPlans a...

	17. Vertraulichkeit
	17.1. Die Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die ihnen im Zusammenhang mit dem Vertrag, während seiner Laufzeit und nach seiner Beendigung oder seinem Auslaufen offenbart oder auf andere Weise übermittelt wurden, geheim zu h...
	17.2. Bestehen bei einer der Parteien Zweifel, ob eine bestimmte Information als vertrauliche Information zu betrachten ist, ist die Partei vor einer Offenlegung an unberechtigte Dritte verpflichtet, die Vertraulichkeit durch die andere Partei in Text...
	17.3. Nicht als vertrauliche Informationen gelten Informationen, von denen die Partei, die sie erhalten oder offengelegt hat, nachweisen kann, dass sie (a) ihr vor Offenlegung durch die andere Partei bereits bekannt waren; (b) die Informationen ohne R...
	17.4. Die in dieser Klausel genannten Verpflichtungen der Parteien gelten auch für ihre Angestellten, Berater, Vertreter, Auftragnehmer und sämtliche Personen, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben.
	17.5. Diese Vertraulichkeitsvereinbarung bleibt auch für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung des Vertrags gültig.

	18. Schlussbestimmungen
	18.1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
	18.2. Erfüllungsort für alle geschuldeten Leistungen ist der Sitz der jeweils vertragsschließenden NetPlans‑Gesellschaft. Die technische Leistungserbringung (z. B. Cloud‑/Rechenzentrums-betrieb) aus benannten Betriebsumgebungen in Deutschland berührt ...
	18.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und NetPlans ist, soweit der Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Sitz der jeweils ...
	18.4. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder nach Vertragsschluss werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Im Übrigen werden die Parteien anstelle der unwirksamen o...
	18.5. Die Parteien sind sich einig, dass sie im Fall von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag zunächst versuchen werden, eine außergerichtliche Einigung im Wege eines Schlichtungsverfahrens herbeizuführen. Zu diesem Zweck sind be...


